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(Muster-)Vertrag zur Annahme und Lagerung von zu entsorgender PE-Folie zwischen

Betrieb, der die Sammelstelle zur Verfügung stellt und anlieferndem Betrieb.

1.
Der Vertrag ist nur auf PE-Folien beschränkt, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

a.
Besenrein vorgesäubert (praktisch Frei von Erde oder Pflanzenresten und ohne      

      Beschwerungstaschen)

b.
Trocken

c.
Aufgerollt oder in sonstiger Weise stark komprimiert

d.
Keine extreme Belastung mit Schadstoffen(z.B. Brenn- und Schmierstoffe oder Pflanzenschutzmittel)

e.
Zusammenhängend (z.B. nicht durch UV- Licht so stark beeinträchtigt, dass die Folie zerfällt)

2.
In nachfolgenden Fällen verpflichtet sich der anliefernde Betrieb, abhängig von der, von Ihm gelieferten Mengen,

sich unmittelbar an den Kosten der Entsorgung, des Abtransportes oder sonstiger anfallender Kosten zu beteiligen

und/oder das angelieferte Material auf eigene Kosten umgehend von der Sammelselle zu entfernen.

a.
Die unter Punkt 1 genannten Voraussetzungen sind nicht gegeben.

b.
Das angelieferte Material wird vom Entsorgungsunternehmen nicht abtransportiert.

c.
Kündigung des Vertrages zwischen Entsorgungsunterhemen und Sammelstelle.

d.
Die Folien an der Sammelstelle werden durch unvorhersehbare Bedingungen wie Naturkatastrophen,

unverschuldete Brände usw. dermaßen beeinflusst, dass Sie durch das Entsorgungsunternehmen nicht mehr

kostenlos abtransportiert werden.

e.
Auf Verlangen des Betreibers der Sammelstelle

3.
Der anliefernde Betrieb verpflichtet sich seine Folien so zu kennzeichnen, dass dem Betreiber der Sammelstelle eine

Zuordnung zum Anlieferer möglich ist.

4.
Der anliefernde Betrieb vereinbart mindestens …. Tage im Voraus mit dem Betreiber der Sammelstelle einen Zeitpunkt der Anlieferung und verpflichtet sich jede Lieferung, Zeitpunkt Materialart und -Zustand sowie Menge dem Betreiber der Sammelstelle mitzuteilen.

5.
Der Sammelstellen- Betreiber ist nicht verpflichtet das angelieferte Material anzunehmen.

6.
Die angelieferten Folien sind bis zum Zeitpunkt des Abtransportes durch das Entsorgungsunternehmen Eigentum des Anlieferers mit den damit verbunden Rechten und Pflichten.

7.
Der Sammelstellenbetreiber, hat dafür Sorge zu tragen, dass die Qualität der Folien sich (z.B. durch Witterungseinflüsse) an der Sammelstelle nicht so negativ verändern, dass sie den unter Punkt 1 genannten Voraussetzungen nicht mehr entsprechen. Verschlechtert sich nachweislich durch grob fahrlässiges Handeln des Betreibers der Sammelstelle der Zustand der Folien dermaßen, dass sie durch das Entsorgungsunternehmen nicht mehr abtransportiert werden, hat sich der Betreiber der Sammelstelle an den anfallenden Transportkosten des Anlieferers (zur Sammelstelle und zurück) zu …… % zu beteiligen.

8.
Der Betreiber der Sammelstelle kann für folgende Leistungen eine Vergütung mit dem anliefernden Betrieb vereinbaren:

	a.
	Bereitstellung eines witterungsgeschützen Lagerortes
	……€

	b.
	Bereitstellung einer Ablademöglichkeit (Gabelstapler, Frontlader o.ä.)
	……€

	c.
	Annahme der Anlieferung
	……€

	d.
	Sonstiges…………………………………………………………………………………………..
	……€
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